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Deutschland braucht Tarifeinheit  

Für eine gesetzliche Regelung gegen Splittergewerkschaften 

 
Die CDU Schleswig-Holstein setzt sich für eine gesetzliche Regelung ein, die im Falle der Vertre-

tung derselben Beschäftigtengruppe in einem Betrieb durch mehrere Gewerkschaften den Tarif-

vertrag derjenigen Gewerkschaft für maßgeblich erklärt, die die meisten Mitglieder zählt. Das 

Grundrecht nach Artikel 9 Abs. 3, GG, Koalitionen zu bilden, muss davon im Kern unberührt blei-

ben. 

 


